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Regierungsvorlage. 
Bundesgesetz. vom 

über Schutzimpfungen gegen Pocken 
tern). 

1948

1 

(Blat-

Der Nationalrat hat beschlos6en: 

LAbschnitt. 

Impfpflicht. 

U m fan g der I m p f p f I ich t. 

§ 1. (1) Jedermann ist ,verpflichtet, 6ich nach 
Maßgahe der Bestimmungenl die~es ßundesgesetze6 
zum Schutz,e gegen POcken (Blattern, Variola) 
impfen zu la~~en. 

(2) Unter Ilmpfung im Sinne di.eselS Bundes
gesetze6 wird die Einverleihung von Pocken
impfstoff :(animaler Lymphe) ,durch eine zu 
·diesem Zweck gesetzte Trennung .des Zusammen-
hang,es der Oberhaut ver,standen. . 

(3) Die Impfpflicht umfaßt auch die Ver
pflichtung, sich .einer 'Nachuntersuchung über den 
Impf.erfolg .und je nach .defle11l IErgebnis, einer 

. neuerlichen Impfung 60wie der Wiederimpfung 
(§ 2) zu unterzi,ehenl. 

(4) ßei <Pflegebefohlenen sind die die Auf6icht 
fuhrenden <Personen für die !Erfüllung der Impf
pflicht verantwortlich. 

/ . 
§ 2. (1) Jedes Kind ist,· sofern nicht LBefreiung 

nach § 4 eintritt, Ibis zum )01. iDezemberdes der 
Ge'burtnachfolgenden Kalenderjahr.es der Jmp-
Jung geg,en ,Pocken zu unterz,iehen. . 

(2) Jedes Kind ist weiters in dem Ka,lenderijahr, 
in dem es da.s 12. Lehenejahr vollendet, der Jmp
fung gegen Pocken' 'zu unterziehen, sofern es eine 
öffentliche oder private Lehranstalt besucht.. oder 
in .einer IErzi,ehun:gsan~talt fUfiltergebracht ist. 

§ 3. (1) IFemer ist der Impfung gegen Pocken 
zu unt,erziehen: 

a) j.ede noch nicht gegen Pocken geimpfte Per
wn vor Antritt eines pockengefähr,dlCten 
Herufes oder eines' DieootiflS in. pockem
gefä:hrdeten Anstatlten oder Hetr:iehen, 

b) je·de in pockengefäJhrdeten Berufen, An
Istalten oder Betrieben tätige IPerson in 
jedem fünften Jahr' nach ,der letzten 
Impfung. . 

(2) Das Bundesminffi,ter,ium fürwz;iale Verwal
tung bestimmt durch, Verordnung, welche Berufe, 
Anstahen oder Betriebe als pockengefährdetan
zUJs,ehen 6ind. 

Be f r e:i un g von der I m p f pi I ich t. 

§ 4. Von der Impfpflicht i6t befreit: 
a)' wer nach ärztlich·em Zeugnis ohne Gefahr 

für ILeben oder Gesundheit nicht geimpft 

I 

w:erde~ kann; solche P,er:sonen hahen sich 
,der Schutzimpfung binnen ,einer von der Be
z~rrksv.erw,altungshehörde (Gesundheitsamt) 
zu bestimmenden Frist zu unterziehen; 

b) wer innerha,lb ,der vorangegangenen .fünf 
Jahre mit iE~folg gegen Pocken geimpft 
wurde oder vor nicht mehr al6 zehn J.ah~en 
Pocken ühe~tanden hat. 

. E n t 6 C he ,id u.n g übe r ,d i e Im p f
p f1 ich t. 

§ 5. üboer den ß,estandder Impfpflicht gemäß 
§ 3 ent6chiei.det im Streitfalle die zuständige Be
zit1ksverwaltuJng~beh'ör.de mit H.escheid. 

TI. Abschnitt. 

Allgemeine Impfungen. 

V.e r z ,e i ,c h nun g d'e r Im p f p f,l:i c h
ti gen . 

§ 6. (1) Ober die Ilmpfpflichtigen 'sind von der 
nach ihrem Wohnsitz zuständigen Bezirksv,er
w;altungshehö~de Imp.f1isten anzuleg,en. 

(2) Nähere Bestimmungen über die Anlegung 
der .Impf,1i6ten und die Mitwirkung der Ge
meinden, Anstalten ;UJnd ißetriehe wer.den durch 
Verordnungd~ Bunde.sministleriums ,für soziale 
Verw.altung im !Einvernehmen mit d,en betei1.igten 
Bundesministe6en er lruss·en. 

Vor nah nie a lo1 gern ein e r I m p fun g ,e n. 

§ 7. Die B,ezirih:rv>erwJahlu'l1igslbehör,de (Ge
sundheitsamt) hat nach rechtz.eitig v,erlautbartem 
Impfplan zur vorbestimmten Zeit und an fest
gegetzten ImpfsammeltSteHen allgemeine ,Impfun- . 
gen ,dur,ch.zuführen. Nähere B:elstimmungen i.Vber 
die Durchführung der Impfungen werden durch 
Verordnung des BundesministeriUims für soziale 
Verwaltung el'laS6en. 

P r i v a t ä r z t I ich e I m p fun g. 

§ 8. (1) [)er Impfpflidlt genügt auch derjenige, 
der sich oder die ~eiil1er Auf'sicht unterstehenden 
PCflSonen außerhalb der allgemeinen Ilmpfungen 
(§ 7) ,durch ,einen zur Ausübung seinC6 Beruks 
in Österreich ber,ec,1.tigten Arzt impfen läßt. 

(2) Auf die privatärztliche Impfung finden die 
zur Durchführung der ,allg'emein·eri Impfungen er
lassenen Vorschrift,en (§ 7) ·sinngemäße Anwen
dung .. Wird hiebei ,em,e mehr aLs zweimalige oder 
imeinzdnen fall dne länger als zw,eijährige Z'll
rücksteUung Ider ImpfHithtigen beantragt, 1>0 
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ist die Entscheidung der Bezirks:verwahungs
behörde '0Gesundlheitsamt) ,einzuholen (§ 5). 

(3) Der Arzt hat ,der ßezit1klS'verwaltungsbehörde 
[§ 6, Abs. (1)] am Jahresende eine Liste über 
alle außerhalb der allgemeinen .Impfung vorge
nommenen Impfungen vorzulegen. 

N ach uni: e r :s u' c h u 11 g. 

§ 9. (1) Die Geimpften haben sich am sieben
ten Tag·e na c h der rImpfung .einer Nacqunter
suchung :ZIU unterz~elhen. 

(2) Ergibt die Nachun~er",uchung, daß d~e Imp~ 
'fungerfolgl06' g,eb,li.eben ist, so ist die· Impfung 
birunen Jahresfrist zu wiederholen. Diese Wieder
holung hat zweimal zu rerfolgen und ,ist im 
zweiten IFall von ,einem Arzte ,des Gesundheits
dienstes vorzunehmen. 

I m p f z ·e u g n i lSise. 

§ 10. über ,jede Impfung ist nach FeIStsteIlung 
ihrer Wirkung [§ 9, Abs. (2)], ebenso über jede 
Befreiung 'Von der Impfung ein Zeugnis ,auszu
st,eIlen. 

IU. Abschnitt. 

Notimpfungen. 

§ 11. (1) Bei ·drohender Gefahr des Auftreberrs 
von Pocken kannda6 Bundesminister.ium für 
soziale Verwaltung anordnen,daß .aMe Personen, 
die innerhalb. der letzten zehn Jahre lIlicht mit 
Erfolg g.egenPocken geimpft worden sind, der 
Pockenschutztimpf.ung zu unterz.iehen sind (Not
impfungen). 

(2) Der iNotimpfungsind .j.edenfalls aUe Per
sonen aus der Umgebung eine;s an 'Pocken Er
·krankten oder Ver.storbenen sowi:e jene Personen 
zu unt.erziehen, die mit ihm in ,den lretzten 
14 Tageru na,chweislich in Berührung gekommen 
sind ode·r von ,denen sonst anzunehmert ~st, ·daß 
6rre unmitteUjarer oder miweolbarer Ansteckung.s
gefahr ausges,etzt war,en; ·es wär.e ,derun, daß .sie 
den Nachweis der vor nicht mehr ,als fünf Jahren 
erfolgten Impfung oder vor zehn Jahren iiber
standenen IPock,enerkrankung erhringen können. 
Personen, ·dtie weg·en ihr,es körperlichen Zustandes 
der Not,impfung nicht unterzogen werden ,können, 
sind jedenfaU6 abzusondern. 

. (3) Jeder in IÖsterr,eich' zur AU6ühung der 
Praxis bef'echtig.te Arzt kamn von der Bezirks
v,erwaltunßiSrbehör,de (Gesundheitsamt) im Be
darfsfalle zur Mitwirkung bei den Notimpfungen 
herangezogen werde11J. Die§§ 27 und '34 des Ge
setze;s vom 14. April 1913, R. G. Br!. Nr. 67, be
treffend di·e Verhütung und Bekämpfung über
t-ragbar.er Krankheiten, si.nd hie'bei sinngemäß an
zuwenden. 

(4) Die ißestimmungen des I. und 11. Ab
schnittCIS mit Ausnahme dt;r §§ 2, 3 und 6 finden 
sinngemäß Anwendung. 

IV. Abschmitt. 

Schlußbestimmungen. 

I mpht of f. 

§ 12. (1) Die Erzeugung von ,Pockenimpfstoff 
ist der Bun.desstaatlichen ;Impfstoffgewinnungs
anstalt in Wien vorbehalten. 

(2) Für die Schutzimpfung g,egen IPocken darf 
nur ,der in der Bundesstaatlichen ,Impf~toff
gewinnungsanstalt in Wien . herges,tellte Impf
stoff {animale Lymphe) in der gelieferten Origi
nalpackung und innerhalb der darauf .er·sichtlichen 
Verwendungsfrist verwend·etl wer dem 

I m p f tee h' n i k 

§ 13. (1) AI~ ,aHgemein zulässige Impfmethode 
ist die iEinv.erleihung ·desPockenimphtoffes durch 
zwei ~eichte Trennungen dCIS Z'Usammenhan~es der 
Oberhaut VOIl1 j.e 3 mm iLänge anzmehen, 
die in Ab6tänden von mindestens 2 em von
einander anzulegen sind. 

(2) Das Bundesministerium für soziale Ver
waltung kann auf ,drem Gebiete ,des Tmpfwesens 
besonder6 erfahrenen Arzten,die Vornahme der 
Pockenschutzimpfung auch· nachan.deren allS der 
1,n Abs. Cl) geschilderten, genau zu bezeichnenderu 
Methode auf hesonderes Amsuchen g·estartten und 
die Anerkennung ~olcher Impfungen als der. ge
lSetzlichen rpfliCht genügenden Impfungen aus
spr,echen. 

B e s t r e i tun g der I m 'P f lk 0 s te n. 

§ 14. (1) Alus .dem B'U'11!dlesschatz ,sirndzu. be. 
IstreWten: 

ra) iD~e Kos.ten .dier SeistdLulll:g des Impf6wffes 
für dlie ,alrLgiemeinen' un,d die Nooimp~un
@en, 

rb) relJi,e VengütU'11!gen Igiemäß ,den !in § 11, 
Abs.(3), letzter Satz, genannten Hootim
mung,eI1i; 

c) d~r Ersra.tz für Impfschä.dien nach Impfulll
gen, di,e auf Grund dieses GesetilJe6 nach 
rullerilmnruten 'Meth{)iden 'VOl1gen.ommen -wu:r
den. 

(2) Die ·Gemcinden halben ,dien AufWia:t1Jd: für dJi.e 
Ülurchfiihnun,g diCISes G~SietZ,eIS, sdliem er ruichrt 
nrach Abs. '01) vom HU1ndie :zu ersretzen list, zm 
~:.r3igen . 

Ans p 11 u c h ra ,u f 'F.o r <t Ibe z 'u g d ,e oS E 1l:1,e

'g e:~rters. 

§ 15. Die11lScruehmer loehaiJ.,telll ";en Anspruch 
lauf !Ent'geLt während dler .du:rch rdtie iErrfüHluong der 
Impfpflicht [§ 1, Albs. (1) IUlThd (3)] letw:a ver
u.l'\Slachten Dierll's-tverhlndJerlUng bei. . 

S trr ,a f:be s t '1 m m unlg.e n. 

§ 16. (1) Wer Iden B.ootimmunrg.en ·diireses LBrun.dles
gesetzes {)idIer dier !aJUf Gl1Un!d .dies'sdben rerlras.senen, 
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Verol'druurugen odler AnoJ:ldlniurug,en _7Juwllider
ihandldc, beg,eiht, sofern ,ilie Hian,tdloung .nJimt Igle
richdi.ch 1'l,or,;;J;flba:r !ist, eine Verwa!ttlUnlgsüberue
-1Junig IU1l!d wi'l'dI VOn der B~ksyerW1aLtungs~ 
behöl'de, tim WlirkUliligsberteich eIDer LBundle6-
~l~iibehör;dJe ~'ber von idiieser, rn~tJ Geld Ibioz'U 
1.000 S oder mit Arrest 'bis zu 14 1iag,en IDestmft. 

(2) Hat s~ch der LmpfpfIJichtllige o;hne I~g;rüll!
,00te Bl1its.chu1dlligung dler LmptfunJg oder Nach
unire=churug nJicht u-rutleJ.1Zo!g,en, ·so iiis.t ,er oder dlie 
z,ur A1uf6Ücht übler ihn bemf,ene PertSon [§ '1, 
Abs. (4)] vor lEJin1ei;tlUnigeirues VerwlaJLtJUJl!g~'str;af
vedahrens' voru der B!ezlirksvoerwJX1tlUlngsibehöl'de 
(Gesun,dhcits,aant) ZlUr Nach:hdlunlg des Ver~ 
lS~um.ruiSlSes, lb!i.nlDJen 'ang<eme6,seiJ.er iF .cist mi t der 
Auffol'dlt!l'utlig vo:rzu:taden, ,aJIlienif:alils eru1Jg'flg:en
stehende Hiruderruisse bekanntzugehen. Die fr'ist
g,erech,te Nachih.ol.unig ~ V,ersäJumruissies bew.irkt 
Str.aHlt1e'ihcit. 

3 

S chI u ß b e s tim m u n gen. 
§ 17. (1) Mit Inkrafttr·eten' dieses Bundes

gesetz,es und .seiner Durchführungsverordnungen 
Wet-en ,das Hofkanzleidekret vom 9. Juli 1836, 
Z. 13.192, ,P. G. S. 64, Bd. Nr. 105, IS. 755, ,das 
Hofkanzleidekr,et vom 30. Juli 1,840, Z. 17.742, 
P. G. S. 68, Bd. Nr. 93, S. 305, ldiie Vo:rs,chniifiten 
d~ § 1, Z. 6, und § 3 der Verordnung zur \Ein
führung reichsr-echtlicher Von'ochriftenzur :Be
käunpfung übertragbarer Krankheiuen in der Ost
mark vom 14. Juli 1939 (Deutsches R.G.BI. I 
S. 1261), das Impfgesetz vom 8. November1.874, 
Deutsches R. G. BI. S. 31 {G. BI. f. d. L ö. 
Nr. 936/1939), iUnd ,die Verordnung zur Aus
führung des Impfge.setz:e,s vom 22. Jänner 1940, 
Deu~ches R. G. BL 11 IS. 214, außer Kraft~ 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist da-s Bundesministerium fürsoziaIe Vlerwaltung 
im Einv,ernehmen mit -den hetei,ligten Bundes
ministerien betraut. 

Erläuternde Bemerkungen. 

'Das Impf wiesen wurde in Österreich seine'fZeit 'Folg,e das MiIitärimpfgesetz {Bundesgesetz 
durch-da-s HoBhnzleidekret vom 9. Juli 1836, B. G. BI. Nr. 56/1938)edassen. worden, bei 
Z. 13.192, P. G. S. IS. 64, B.d. Nr. 105, S. 755 dessen Heratung, im 'Hause der Bunde6ge6etz
("Vorschrift über die Kuhpockenimpfung ~n den gebung die unbedingte Notwendigkeit eines all-
k. k. Staaten" meist "Impfr.egulativ" -genannt), gemeinen Impfg.e.setzes betont wurde. Im Jahre 
geregelt. ,Eine Impfpfli.cht wurde nicht vor- 1937 i,st dann noch vom Sozialministerium der 
g,es·ehen, vielmehr die aHgemeine Verhreitung der Entwurf eines Bundesgesetz·e60 üher Schutz
Kuhpockenimpfung durch 'weitg,ehende Belehrung impfungen gegen Blattern und ander·e übertrag
der Bevölkerung, zum Teil auch durch mitN~lhar,en bare Krankheiten ausgeaI1beitet und VOm Ober
Zwang, _angestrebt, indem die IErlangung von stenSanitätsrat ~m positivem Sinne begutachtet 
Stipendien, danndi,e Aufnahme in 'lmentg;dtliche worden. Dies,er Gesetzentwurf konnte ~edoch zu
Erziehungsimstitute, Waisenhäuser und Versor- folge der im Jahre 1938eingetr:etenen politischen 
gungsan&tahen des Staates vom Nachweis der Ereignisse dann n,icht mehr zum .Ge;;etz ,erhoben 
.erfolgten Impfung a'bhängig gemacht wurde; auch werden. Durch § 1, Z. 6, und § 3 der Verordnung 
wurden Vorkehrungen wegen Bereitstellung ron zur Einführung reichsf1echtlicher Vorschriften zur 
Impfärzten getroffen. M~t dem Hofkanz,lei~ Bekämpfung übertragbarer Krankhe,iten in der 
d.ehet vom 30. Juli 1840, Z. 17.742,P. G. S. 68, Ostmat1k vom 14. Juli 1939, Deutsches 
ß.d. Nr. 93, S. 305, . wurde zwecks iEdamgung R; G. BI. I S. 1261, wurde ,das Impfgesetz vom 
eines wirksamen Blatternschutzes die :Wieder- 8. Apr.il 1874, Deutsches" R. G. BI. ;S. 31, .auf 
impfung, dann die Notimpfung aller Ung-eimpJ- Österr;eich aU6gedehnt und <somit die Impfpflicht 
ten bei' Gefahr ieiner Blatternepidemie vorge- bei Pocken (Blattern) über den bisherigen Rah- -
",ehen. Eine weitere Förderung erfuhr di'e fmp- men hinaus -eingieführt. ,Für di-e ö:st-erreichische 
fung .durch den IErlaß -des Ministieriums für Kultus Gesetzg.ebung, die :bereits damit begonnen hOlt, 
und Unterricht vom 9. Juli 1891, Z. 9043, be- die während der nationalSQzialistischen Herr
treff-end die Vorlage eines Impfzeugn~sSles hei der schaft auf dem Gebiete des Ge6undheitswe!lens 
Aufnahme der Schüler in -die Vollksschulen. Nä- eingeführten reichsr,echtlichen V01'1schriften durch 
here Bestimmung-en üher die Impfung wurden in eigenes Recht zu ersetz,en, kann somit keinesfalls 
mehr-eren Mini~,ter,ialerlä",sen getroffen. Darüber eine Rückkehr zu den früher-en Bestimmungen, 
hinaus ist -es aber zur iEinführungder ,Impfpflicht sondern nur mehr die 'ErIaSt.\unge~n-e-s dem j-etzi
gegen Blattern nimt gekommen, wofür das -durch gen Stand der W.issenscha.ft und den österreichi
impfgegnerische Bedenken g-enährte Wider!strebensch-en Verhältniss-enentspr,echenden Impfgesetzes 
weiter Bevötkerungskreise gegen den Impfzwang in Betracht kommen. Der vorliegende Ge6etz
mitbestimmend war. Lediglich unter .d,eun Ge- lentwurf' hat im wesentlichen wohl .die Bestim
sichtspunkte der Lande;;verteidigung ist in der mungen des im Jahre 1937 VOm Bundesmini:ste-
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nUim für soziale V.erwaltung ausgearbeiteten 
Entwurfes übernommen. Allerdings il'lt im Hin
blidi auf das vom Obersten Sanität6rat am 
6. März 1948 erstatöete Gutachten von einer 
Aufnahme der im ursprünglichen IEntwurfe ent
haltenen Bestimmungen, na:ch. denen di.e MögEch
keit hestanden häae, im Verordnungsweg,e Vor
schrif,oen über Vornahme von Sd-lJutzimpfungen 
auch g.egen Cholera, Scharlach, Diphtherie, ,Para
typhus und TyphUl'l anzuordnen, a,Js nicht zwedi
mäßig Abstand genommen worden. Der vor
Jiegende Entwurf ilSt jedenfalls n,icht nur als 
Sicher,u~g des bi"her Err,eichten ,aufzufassen, son
dern trägt auch dem .derzeitigen Stande der w.is
sensehaftlichen Erkeruntnisse vo.l1 und ganz 
Rechnung. 

Den heteiligt,en Bundesministerien, ,denen der 
gegenständliche IEntwurf zur Stellungnahme Ü!ber
mitt-elt wuride, haben sich ~ämtlic.h im zustim
menden Sinne hlezu geäußert. 

Zu den .einzelnen E·e·stimmungen ist noch fol
gendes zu bemerken: 
Zu § 2: 

Es, ist ärztlich allgemein anerkannt, daß 
Kinder in den zwei e1'\5ten 'Leben~jahren ·dj.e 
Impfung am hesten vertragen. Auf diese iK,lein
kinder beschränkt deshalb im allgemeinen da;, 
Gesetz die Pflicht zuc Erstimpfung. Da jedoch 
erfahrungsgemäß die einmalige Impfung .nicht 
UIllbe'dingt yorder Erkrankung an Podien 
schützt, war .daher ·die Wiederimpfung für die 
~chulpf1ichtigen Kinder im 12. Lebensjahre vor
zusehen, da gerad:e in ·diesem Alter ,Ji.e Impfung 
ohne gesundheitliche !Gefährdung wieder durch
geführt werden kann.-
Zu § 3: 

Es ·ist ohneweiter,e~ v.erständldch, daß Personen, 
die' in ,den Dj.enst po(;kengefährdeter An~taltm 
oder Hetriehe zu treten bea:b:sich,tig.en, eines be
sonderoengesundhe,itlichen Schutzes bedürfen. Da
her sollen alle noch nicht g·egen Podien geimpf
ten P,ersonen vor Antritt eines podiengefährdeten 
Berufes oder Dien;;tes ,den Nachweis ,der mit ,Er
folg durchgeführten -Impfung gegen ,Podi,en zu 
führen haben, aber auch alle in podieng,efähr-

,deten Beruf'enl, Anstalten oder Betrieben tätigen 
Personen aUe fünf J ahr·esich ,einer Wi·eder
impfung :zu unterziehen ha·ben. 
Zu § 4: 

Für iPersonen, {jie ,eine Impfung verm'ög,e ihrel'l' 
Gesundheitszustandes offenbar mch,t vertrag,en 
würden, desgl1cichen ,für die in -lit. b g,enannten 
Per<sonen, die nach vorliegenden ärzdichen Er
fahrungen g·egen eine neuerliche Erkrankung 
dieser Art ohnehin weitg.ehend geschützt 6ind, 
w.ar die Befreiung von -der Impfung vorzus,ehm. 
Zu § 5: . 

Ob Impfpflicht besteht, entscheidet im :Streit
falle {zum Bei~pie1' Zutreffen ,eines Befrerungs-

grundes gemäß § -4, Abs. (1), Et. a, oder Zu
gehörigkeit zu einem hlatterngdährdeten Betrieb 
g.emäß_ § 2, Ab. (2),' die Bezirks~,erwaltung~s
behörde. 
Zu § 9: 

,Ei,ne Na:chunter6uchung muß zwecks ,Fes·tstel
Jung vorg,esehen werden, ob und wie die Impfung 
gewirkt hat: 

Zu § 11: 
Im Gegensatz zu .denvorangeg,angenen Boe

stimmungen, die :sich .a.uf ,die Impfung .in nor
malen Zeiten beziehen, wird hier eine außer
gewöhnliche, ·durch die drohende Gefahr del'l 
Auftretens von iß,latt.ern bedingte Maßn.ahme be
handelt. Le.diglich vorsichvsweise wird hier noch 
dde Möglichkeit vorgesehen, auch pm'V.ate zur Aus
übung ,der Praxis in Dst,erreich berechtigte Arzte 
zu den iNotimpfuUlg,en heranzuziehen. 

Zu § 12: 
Diese Bestimmung 'eDlcspricht den schon der

zeit best·ehenden Verhältnissen. 
Zu § 13: 

Da:s Ges:etz giht hier die Anleitung 'zur Durch
führung einer ,allgemein zulässig.en Impfmethode 
und bietet dem Bunde.sministerium für soziale 
Verwaltung ,die Handhabe, ,spezialisierten Anten 
die Vorna:hme der iPockenschutzimpfung nach 
andefien .alscLer allgemei,nen Methode zu ,ermög
lichen. 
Zu § 14: 

/Die Be~timmungdelS Abs. i(1), lit. a, .knüpft bei 
Verpf1j,chtlllllg.en, ,die ,der Sund schon. ibtisher ,auf 
5~ch genommen thatte, z'Ulrii Teil ,:luch 'an ,tatsäch
Jiche Verhäknis~e '<lin, dlie s~ch h'e.r;aU'sg~bii:l:dlet 
haben. Es erschcint feIiner a1iUr recht IWld lbil'1i!g, 
,daß der iHUIlld ,die ~m § 11, A!b.s. (3), erwähn!ten 
Vergüt'ungen .der zu Nourmpibungen :z,ulg,eZlogenen 
pr.ivlat,en Arzte, fe1"ner .die Kosten .der aci,lung 
der - nur ,m Au:sfllahmefäHen zu '[;iewäritu@enden 
- ImpftSch~den ti:;~g,t, sowie für .die Erwerlbs
,ci'n1buße Ers,a1:Z 'leistet, ,d~ ~nifolge der ,mit ,dien 
Impfschä.den ver'bunderuen ADl>e~tsunlfähülgh~i!o 
cingetTJeten :ist, mhl Slich mmmt. 

Sow,eüt 'cLurch die Handhabung ,diieses. Ges1etz'e:s., 
abges,ehen von den Amtsau;,lagen der Bezirksc 
v,erwa,1tlUng:Slbehör.den, überhaupt nüch J<.ostenl 
entstehen, g,ehen ~,i'e rum Gemci,ndJelgesunidheü·ts
.dienst ,a'uf und könnJten 'Wüe hi'sher ,auch weiibe-rhin 
den Gemeind,en 'an!g.elas'tet wer,den, zumal di,e 
,el1f.o,r.cLer.l:icheni Bun1"ichtunlg.en ibel1elilOS bestehen lU:nd 
nicht erst Igeschaffen :zu weDden 1b11auchen. 
~ SchLießLich w.ird ,dar:au:f ihtinlg,ew:ies,en,' ,daß 

n,ähere Bestimmu'rugen :zu .den: :eunJZelinlenJ VOIr
schr,if:ten grundsätzEch <den DUl'chführungsv,erord
IlJU,ngen vOl1b.ehaiLten we1"dien, ldia e,s ,rui,cht :zweck
mäßig wär,e, ,dia~s Ges,etz sdbslt Mt ins eanzelJn.e 
,gehenden Vo.r<schfiiften ZIU ,lbdas1ten, ,diie 'U!nter 
Umständen häUlfige Anderrung,en: erif,ahren müßtlen. 

'. 
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